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von schlechten Bildern und Büchern gerichtet ist,
ist hoch zu schätzen, doch mutz diese negative Art
unbedingt ihr Gegenstück haben in positiver Ver-
breitung des Guten, besonders in der Schule.

Mit Freude teilen wir mit, datz die Ausstel-
lung vom katholischen Lehrerverein für seine Gene-
ralversammlung im September in Wil übernommen

Besetzung vaka
Die Art der Besetzung vakanter

Lehrstellen ist nicht in allen Kantonen gleich.
Es lohnt sich daher, unsere Leser einmal auf die

verschiedenen Vorschriften aufmerksam zu machen.
Wir folgen dabei dem Jahrbuch „Die Schweiz",
1923/24, von H. Frölich-Zollinger, Brugg,

Aargau. Es findet grundsätzlich Ausschrei-
bung statt. Wahl der Primär- und Bezirkslehrer
durch die Gemeinden, der Kantvnsschullehrer durch
den Regierungsrat, auch auf dem Wege der Be-
rufung.

Appenzell A.-R h. Die Wahl der Leh-
rer auf dem Berufungswege ist ebenso bekannt und
wird praktiziert als auf dem Wege der Aus-
schreibung.

Appenzell I.-R h. Die Besetzung erfolgt
in der Regel durch Ausschreibung, ausnahms-
weise auf dem Wege der Berufung.

Baselland. Freigewordene Lehrstellen
können auf dem Wege der Berufung oder durch

Ausschreibung besetzt werden, und zwar je nach
den Umständen und dem Beschluß der zuständigen
Schulpflege, eventuell der Gemeindeversammlung.

B a selst adt. Freigewordene Lehrstellen
werden grundsätzlich zur öffentlichen Bewerbung
ausgeschrieben.

Bern. Erledigte Lehrstellen müssen zur Be-
Werbung ausgeschrieben werden. Die Besehung
einer Lehrstelle auf dem Berufungswege könnte

nur bei Sekundärschulen möglich sein, findet aber
praktisch bei der Ueberproduktion von Lehrern
nicht statt.

Freiburg. Freigewordene Lehrstellen wer-
den grundsätzlich zur Bewerbung ausgeschrieben,
können aber auch auf dem Wege der Berufung
besetzt werden.

Genf. An den Primärschulen freigewordene
Lehrstellen werden in den periodisch erscheinenden
und dem Lehrpersonal zugestellten „Bulletin de

Renseignement primaire" publiziert. Freigewor-
dene Lehrstellen der Sekundärschule werden in
„La Feuille d'avis officiel" und in den Zeitungen
Genfs veröffentlicht.

Gla rus. Die Lehrstellen werden in der Re-
gel zur Bewerbung ausgeschrieben.

worden ist und wir laden alle zur Vervollständi-
gung der Sammlung ein.

Wir danken dem Verein kath. Lehrerinnen für
seine Initiative, die er im Einverständnis mit den

hochwürdigsten Herren Bischöfen von Basel und
Ehur auf diesem Gebiete ergriffen hat und dem

Verlag H. von Matt in Stans, der Bücher und
Bilder so freundlich zur Verfügung gestellt hat.

ter Lehrstellen.
G r a u b ü n d e n. In der Regel werden alle

freigewordenen Stellen ausgeschrieben, es finden
aber auch Einsetzungen auf dem Berufungswege
statt ohne vorherige Ausschreibung.

Luzern. Eine während ches Schuljahres
freigewordene öffentliche Lehrstelle wird proviso-
risch durch den Erziehungsrat besetzt. Nach Ab-
lauf des Schuljahres mutz die Lehrstelle zur Be-
Werbung ausgeschrieben werden. Die Besetzung
erfolgt nur ausnahmsweise auf dem Wege der

Berufung.
Neuenburg. Sämtliche freigcwordenen

Lehrstellen müssen mindestens 14 Tage vorher in
der „Feuille officielle du Canton" zur Besetzung
ausgeschrieben werden, ausgenommen solche Stel-
len, welche während der Zeit vom 1. Nov. bis
1. April frei werden, die provisorisch besetzt wer-
den können, müssen aber nach Ablauf dieser Zeit
ausgeschrieben werden. Die endgültige Besetzung
findet aber auch auf dem Berufungswege statt.

Nidwal den. Die Besetzung erfolgt auf dem

Wege der Berufung.
Obwalden. Die Besetzung erfolgt stets auf

dem Wege der Berufung.
St. Gallen. Jede Lehrstelle mutz ausge,

schrieben werden. Je nach Umständen kann die
Schulgemeinde den Weg der Berufung oder das

gewöhnliche Wahlverfahren einschlagen.

Schaffhausen. Die Besetzung kann ent-
weder auf dem Berufungswege oder durch Aus-
schreibung stattfinden. Im erstern Falle können

aber nur solche Lehrer berücksichtigt werden,
welche im Kanton definitiv wählbar sind bezw.
die, welche die stantonale Prüfung bestanden

haben.

Schwyz. Die Lehrer werden auf Vorschlag
des Schulrates entweder durch Berufung oder

durch Mahl nach vorheriger Ausschreibung ge-
wählt.

S olvt h urn. Sämtliche freigewordenen
öffentlichen Lehrstellen an sämtlichen Schulstufen
werden zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Wahl
der Lehrkräfte auf dem Berufungswege ist nicht
üblich.

Tessin. Die Ernennung der Primär- und

Sekundarlehrer erfolgt auf Ausschreibung im
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„Foglio officiate" hin, und es erfolgt die Wahl
der Primarlehrer durch die Gemeinde im Ein-
Verständnis mit dem Schulinspektorat, diejenige
der Sekundarlehrer durch den Staatsrat auf Vor-
schlag der Erziehungsdirektion.

THurgau. Die Primär- und Sekundär-
lehrstellen werden zur Wiederbesetzung in der
Regel nicht ausgeschrieben, sondern teils durch
Berufung, teils provisorisch durch das Erziehungs-
département, mit nachheriger definitiver Wahl
durch die Gemeinde besetzt,

U r i. Es ist den einzelnen Gemeinden über-
lassen, sreigewordene Lehrstellen zur Besetzung
auszuschreiben oder auf dem Berufungswege zu
besetzen: beides wird praktiziert.

Waadt. Sämtliche freigewordenen Lehrstel-
len werden im „Feuille des avis officiel du Can-

Internationaler katholischer Kongreß in Konstanz.
Vom 10,-15, August tagte in der alten Bischofs-

stadt Konstanz der dritte internationale katholische
Kongreß, an dem mehr als 20 verschiedene Staaten
vertreten waren. Unter den vielen Spezialsitzun-
gen dürften für uns von besonderem Interesse sein
die Konferenzen der Lehrer und Erzieher
und die öffentliche Versammlung der Internat, ka-
tholischen Jugendliga. Beide tagten unter dem
Vorsitz von Prof. Arnold, Zug. Auf der Tages-
ordnung stand die Frage der Vereinigung der
drei kathol. internationalen Lehrer-
organisationen (Bochum - Wien - Florenz).
Nach eingehender und gründlicher Diskussion wur-
den die Anträge Arnold einstimmig angenommen,

1. Die Konferenz der Lehrer und Erzieher am
3, internationalen katholischen Kongreß in Kon-
stanz beschließt, eine Vereinigung der drei be-

stehenden katholischen Internationalen herbeizu-
führen.

2. Zu diesem Zwecke wird eine Kommission aus
Vertretern aller Länder gebildet, deren Vorstand
besteht aus: Pater M. Carolfi (Italien). Präsi-
dent, Stadtschulrat F, Weigl, Deutschland, Rosse,
Direktor, Frankreich.

3. Die offizielle Verkehrssprache der internatio-
nalen katholischen Lehrerorganisation ist Esperanto,

4. Das offizielle Organ der Vereinigung ist Ka-
tolika Mondo,

In der öffentlichen Versammlung derIu gend-
liga erstattete nach einem kurzen Begrüßungs-
worte durch den Präsidenten der Generalsekretär
Sappl den Rechenschaftsbericht. Dann folgte die
Begrüßung der einzelnen Länder: Frankreich: Prof.
Muffang: Italien: Prof. Carolfi: Deutschland: Dr,
Schulze: Schweiz: Prof. Arnold etc. Es wurden
interessante Mitteilungen gemacht über die Bezie-
hungen zur römischen Internationale. In der Dis-
kussion sprachen u. a,: Prälat Graf Ledochowski,
Prälat Montero Diaz (Sevilla), Prälat Gießwetn,
Rektor der Stefansakademie in Ungarn. Durch
ein geistvolles und erschütterndes Schlußwort schloß

ton" zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Anmel-
düngen sind an das Erziehungsdepartement zu
richten, das sie sodann den betr. Gemeinden zu-
stellt.

Wal lis. Die Besetzung findet sowohl auf
dem Berufungswege als auf Ausschreibung hin
statt.

Zug. Die Besetzung erfolgt auf Ausschrei-
bung hin.

Zürich. Die freigewordenen Lehrstellen an
der Primärschule werden entweder durch Beru-
fung oder durch Ausschreibung definitiv besetzt.

Für die definitive Besetzung der Lehrstellen an
der Sekundärschule ist die Ausschreibung vvrge-
schrieben. Die Lehrstellen an den Mittelschulen
werden in der Regel ausgeschrieben, die Profes-
soren der Hochschule in der Regel berufen.

Bischof Fischer-Eolbric die ausgezeichnet verlaufene
Sitzung.

Luzern. Kantonal-Lehrerkonserenz. Die dies-
jährige Kantonal-Lehrerkonferenz findet Montag
den 2 4. S ep t. in L u z e r n statt. Hauptversamm-
lung im Kursaal, Mittagessen im Hotel „Union".

Der Vorstand richtet an den h. Erziehungsrat
das Gesuch um Erhöhung des Ruhegehaltes
von Lehrern, die vor Inkrafttreten des Erzie-
hungsgesetzes pensioniert wurden.

— Kantonaler Sekundarlehreroerein. Im No-
vember soll ein Konferenztag über den Eeogra-
phie-Unterricht abgehalten werden, und
zwar mit folgenden Referaten:

1. Die Geographie als Wissenschaft,
Vortrag von Hrn. K. Sarkis Sek.-Lehrer, Dießen-
Höfen.

2. Geographische Charaktertypen,
Lichtbildervortrag von Hrn. Sem.-Lehrer Th, Hool,
Luzern,

3. Der moderne Geographie-Unter-
richt. Vortrag von Hrn. K, Sarkis, Sek.-Lehrer,
Dießenhofen.

— Erziehungsanstalt Sonnenbcrg. Hr. Direktor
Hermann Meyer tritt nach 32jähriger Wir?-
samkeit (von 1801—1907 als Lehrer, seither als
Vorsteher) in den wohlverdienten Ruhestand

— Ferienheime der Stadt Luzern. Im Jahre
1022 betrug die Zahl der versorgten Ferenkinder
1080 (je drei Wochen), angemeldet waren 1221. Da-
für wurden verausgabt Fr. 37,440.57. Die Be-
triebskosten pro Tag und Kind beliefen sich auf Fr,
1.74, gegen Fr. 2.13 im Vorjahre.

Zug. Das Festspiel für das Eidg. Musikfest
in Zug verdient auch in der „Schweizer-Schule" Er-
wähnung. Der Verfasser des Festspieles, Hr. Prof.
Dr. Th. Hafner, Zug, ein Lehrer von feinem päda-
gogischem Takt und Geschick, sagte sich, daß vor
einem vieltausendköpfigen Auditorium das gespro-
chene Wort der Einzelperson niemals zur vollen
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